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Pressemitteilung
Ein Gesetz gegen das Kopftuch bringt keinen Frieden!

Gegenseitiger Respekt und gesellschaftliche Integration statt Diskriminierung und wechselseitige Abgrenzung 

(Bonn, 07.01.2004) Unter der Überschrift „Frieden in Schule und Gesellschaft – mit dem Kopftuch!“ hat der „Sprecherrat“ des Projektes „Christlich-Islamische Friedensarbeit in Deutschland“ eine vierseitige Stellungnahme veröffentlicht, in der er eindringlich davor warnt, muslimischen Lehrerinnen das Tragen des Kopftuches in Schule und Unterricht gesetzlich zu verbieten. Für die beteiligten Organisationen ist das Tragen des Kopftuches ein Ausdruck religiöser Überzeugung. Es steht somit im Einklang mit dem Grundgesetz und der dort verankerten Offenheit gegenüber der Vielfalt weltanschaulich-religiöser Überzeugungen. 

Träger der 2002 gegründeten Initiative „Christlich-Islamische Friedensarbeit in Deutschland“ sind die „Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden“ (AGDF), „pax christi“ Deutsche Sektion, der „Zentralrat der Muslime in Deutschland“ und die „Schura, Rat der islamischen Gemeinschaften“ in Hamburg. Die vorliegende Stellungnahme ist die erste öffentliche Intervention des „Sprecherrates“, der Ende 2003 eingesetzt wurde und sich aus christlichen und muslimischen Vertretern und Vertreterinnen der vier Trägerverbände zusammensetzt. 

In fünf Abschnitten setzt sich die Stellungnahme mit den theologischen, politischen und gesellschaftlichen Aspekten der Kontroverse um das Kopftuch bei Lehrerinnen auseinander. Der „Sprecherrat“ appelliert an alle Beteiligten die Debatte in gegenseitigem Respekt und Offenheit zu führen und diese nicht für Zwecke der politischen Abgrenzung oder gesellschaftlichen Ausgrenzung zu instrumentalisieren. 

Die beteiligten Organisationen sehen im Kopftuch einer muslimischen Lehrerin keinen Verstoß gegen das für Staatsbedienstete geltende Gebot der Zurückhaltung und der staatlichen Neutralität. In Übereinstimmung mit dem Bundesverfassungsgericht sehen sie die dem Staat gebotene weltanschaulich-religiöse Neutralität vielmehr „als eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung“. Ob das Kopftuch und andere religiöse Symbole zu Konflikten und zur Störung des Schulfriedens führen, hängt nach ihrer Ansicht davon ab, ob die jeweilige Person über die notwendige pädagogische Befähigung und Verantwortung verfügt und sich den demokratischen Werten verpflichtet fühlt. 

Der Staat muss daher jeweils im Einzelfall klären, wo die Grenze liegt zwischen einem schützenswerten religiösen Bekenntnis eines Lehrer oder einer Lehrerin und einer mit dem Bildungsauftrag der Staates unvereinbaren Mission und Indoktrination. Nach Meinung des Sprecherrates kann ein staatliches Gesetz dies nicht leisten.
Ein Gesetz, das muslimische Lehrerinnen, wenn sie ihren religiösen Überzeugungen folgen, vom öffentlichen Schuldienst ausschließt, würde von der islamischen Minderheit in Deutschland als Diskriminierung des Islam verstanden. Der „Sprecherrat“ spricht sich daher vehement gegen eine solche gesetzliche Regelung aus, da sie gesellschaftliche Spannungen verstärkt, statt Integration und sozialen Frieden zu fördern. 

Den vollständigen Text der Stellungnahme und weitere Informationen zum Projekt „Christlich-Islamische Friedensarbeit in Deutschland“ finden sie unter www.friedensdienst.de/meldungen/
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